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 Veröffentlicht am 08.10.1953

Norm

EheG §49 E

Rechtssatz

Zur Frage, ob die Anzeige der Ehegattin an den Dienstgeber, der Mann habe im Betriebe Diebstähle begangen, als eine

Reaktionshandlung auf die eheliche Untreue des Mannes zu werten ist.
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